Überschußbeteiligte Verträge - wichtige Änderungen

Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, 
sehr geehrter Versicherungsnehmer,

der Entwurf des GAR-Kompromisses zwischen den Versicherungsnehmern mit GAR-Policen und allen übrigen Versicherungsnehmern läßt erfreuliche Fortschritte erkennen. Sie werden in Kürze den Diskussionsentwurf zur Kompromißvereinbarung erhalten. Wir freuen uns diesbezüglich auf Ihren Meinungsbeitrag.

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Kürzung des vorläufigen Überschußsatzes informieren, welche die Geschäftsleitung der The Equitable Life Assurance Society am 16. Juli 2001 beschlossen hat. Die Veränderungen, die sich für Ihre Versicherungen ergeben, sind weit weniger schwerwiegend als die Veränderungen in Großbritannien. Unabhängig davon möchten wir Sie jedoch heute über den Sachverhalt informieren, da im Diskussionsentwurf zum GAR-Kompromiß hierauf Bezug genommen wird.

Die Geschäftsleitung hat eine umfassende finanzielle Prüfung des Unternehmens vorgenommen und beschlossen, daß überschußbeteiligte Verträge für den Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 30. Juni 2001 keine Überschußzuweisung erhalten werden. Der vorläufige Gesamtüberschußsatz ab dem 1. Juli 2001 wird 6% p.a. betragen. Diese Änderungen spiegeln die tatsächlich erwirtschafteten Erträge der den deutschen Versicherungsverträgen zugrundeliegenden Vermögenswerte sowie unsere Einschätzung der weiteren Entwicklung wider. Die Auswirkungen für unser deutsches Geschäft unterscheiden sich erheblich von denen in Großbritannien, wo sich die Kapitalmarktbedingungen weitaus ungünstiger darstellen. 

Für überschußbeteiligte sofort beginnende Rentenversicherungen werden wir die Überschußreduktion über einen längeren Zeitraum strecken können. Anstelle einer Kürzung auf 0% für die ersten sechs Monate des Jahres 2001 wird bis auf weiteres ein um 0,5% p.a. niedrigerer Überschußsatz angewendet.

Für überschußbeteiligte sofort beginnende Rentenversicherungen, deren Versicherungsbeginn vor dem 20. Juli 2000 liegt, akkumulieren sich die 0,5% p.a. mit dem im vergangenen Jahr nach dem Urteil des House of Lords festgelegten fünfjährigem Zinsabzug von 1% p.a.. Bis auf weiteres werden die Überschüsse also um 1,5% p.a. gekürzt. Da der vorläufige Überschußsatz für alle anderen überschußbeteiligten Verträge zur Zeit 6% p.a. beträgt, ergibt sich für die oben genannten Verträge eine Überschußbeteiligung von 4,5% p.a..

Ausgehend von dem für alle anderen überschußbeteiligten Verträge zur Zeit gültigen Überschußsatz von 6% p.a. beträgt für überschußbeteiligte sofort beginnende Rentenversicherungen, deren Versicherungsbeginn nach dem 19. Juli 2000 liegt, der vorläufige Überschußsatz 5,5% p.a.. 

Die Höhe der Rentenzahlung wird jeweils zum Jahrestag der Versicherung angepaßt. Dabei wird für Verträge, die ihren Jahrestag am oder nach dem 16. Juli 2001 haben bzw. hatten, der neue vorläufige Gesamtüberschußsatz berücksichtigt Konventionelle überschußbeteiligte Verträge nach deutschen Kapitalanlagevorschriften sowie fondsgebundene und nicht-überschußbeteiligte Verträge sind nicht berührt, da sie getrennt vom überschußbeteiligtem Portfolio investieren. 

Wir bedauern die Notwendigkeit, den vorläufigen Überschußsatz zu reduzieren, insbesondere nach den Enttäuschungen, die Sie im vergangenen Jahr hinnehmen mußten. Es war jedoch unausweichlich, diese Entscheidung im langfristigen Interesse unserer Versicherungsnehmer zu treffen. 

Mit freundlichen Grüßen

Charles Thomson
Chief Executive

